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Begründung

zur BebauungSplafl—~flderUflg für das Gebiet “Breite“ in Haslach i.K.
im Bereich des Grundstückes Flst.Nr. 573

Nach dem Bebauungsplan “Breite“ ist unter Beachtung der Baulinien
eine Bebauung des Grundstückes Flst.Nr. 573 mit EinzelwohngebäUdefl
nicht möglich.

Zur Schaf fung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Bebauung
dieses Grundstückes mit zwei EinzelwohngebäUden, hat der Gemeinderat
der Stadt Haslach i.K. am 31. Januar 1984 die erforderliche Bebauunas
planänderung hierzu beschlossen.

Der ~nderungsbereich wird begrenzt

im Norden durch Flst.Nr. 575/4, 572 und 572/2
im Osten “ “ “ 572/5 und 572/4
im Süden “ “ “ 574/12, 574/11 und 574/2
im Westen “ “ “ 573/3.

Das ~nderungsgebiet wird als“Allgemeines Wohngebiet“ (WA)
nach § 4 BauNVO ausgewiesen.

Die Erschließung der beiden geplanten EinzelwohnhäuSer soll
von der Ringstraße her über den zum Grundstück Flst.Nr. 573
zugehörigen Zugang erfolqen.

Diese Begründung wird der Bebauungsplan-~flderunq beiaefüqt,
ohne deren Bestandteil zu sein.
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